
 
 

 

 
EU-OSS 

 
 

Nach Überprüfung der Überschreitung der Umsatzschwelle von 10 000€ in 2020 oder 2021 

 
Die Reform betrifft nur B2C-Verkäufe, die B2B- Verkäufe müssen wie bisher gemeldet werden. 

 
 
 

 AB 01.07.2021 (EU FERNVERKAUF UST.-REFORM) – OPTIERUNG STARK EMPFOHLEN 

 

 
 
 

 

 TO DO LIST FÜR AMAINVOICE-MANDATEN OHNE LAGERLAND – BEI OPTIERUNG EU-OSS 

 
 

 
 

 
  

 Kein Lager in FR 

Für weitere Fragen steht TEVEA Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung : 
caroline.lamego@tevea.fr oder heike.fenot@tevea.fr  
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